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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 

Aufstellung von Bauleitplänen 

 

Bebauungsplan 1212 - BUGA 5 / Lokschuppenareal - erneuter Aufstellungsbeschluss 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 

Sitzung am 27.03.2025 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des oben genannten 

Bauleitplanes gefasst:  

  
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1212 – BUGA 5 / Lokschuppenareal – 

umfasst die Nathrather Straße im Nordwesten und die Homannstraße im Nordosten, 

grenzt im Osten an die Homannstraße an und reicht im Südosten bis zu den Bahngleisen 

– wie in der Anlage 1 näher kenntlich gemacht.  

 

2. Die erneute Aufstellung des Bebauungsplanes 1212 – BUGA 5 / Lokschuppenareal – wird 

für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.  

 

 

 

Planungsziel  
Änderung des zugrundeliegenden städtebaulichen Entwurfs. 
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    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal in seiner Sitzung am 27.03.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Die Veröffentlichung und öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgen zu 

einem späteren Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 

 

 

------------------------------------------ 

Hinweise: 

 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. 

Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 

NRW. S. 444) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 

Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr 

geltend gemacht werden, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und  

  dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den  

  Mangel ergibt. 

------------------------------------------ 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 

Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 

unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 

Wuppertal, den 16.05.2025 

gez. 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Widerspruchsrecht gegen Melderegisterauskünfte 

Das Einwohnermeldeamt darf 

1. Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit
Wahlen und Abstimmung auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und
Familiennamen, Doktorgrade und derzeitige Anschriften von Wahlberechtigten erteilen (§ 50 
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes - BMG), 

2. Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk bei Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern Auskunft 
aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade, Anschriften und Datum
und Art des Jubiläums erteilen (§ 50 Abs. 2 BMG)

3. Adressbuchverlagen über alle volljährigen Einwohner Auskunft aus dem Melderegister über
Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und derzeitige Anschriften erteilen (§ 50 Abs. 3 BMG) 

4. soweit Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft Familienangehörige
haben, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft
angehören von diesen Familienangehörigen Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und
Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft,
derzeitige Anschriften, Auskunftssperren nach § 51 BMG und Sterbedatum übermitteln (§ 42 
Abs. 2 BMG).

Die Betroffenen haben jedoch das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widersprechen (§§ 42 Abs. 
3, 50 Abs. 5 BMG). Auf dieses Widerspruchsrecht wird hiermit hingewiesen. 

Der Widerspruch, der sich einzeln oder insgesamt gegen die Auskunftserteilung richten kann, ist 
schriftlich bei der Stadt Wuppertal, Bürgeramt, 003.1, 42269 Wuppertal, einzulegen. Er kann auch 
persönlich im Verwaltungsgebäude Steinweg 20 oder in den Bürgerbüros abgegeben oder zur 
Niederschrift erklärt werden.  

Bereits früher beim Einwohnermeldeamt Wuppertal eingelegte Widersprüche behalten ihre 
Gültigkeit; sie bleiben bei Umzügen innerhalb Wuppertals erhalten. 

Wuppertal, 14.05.2025 Der Oberbürgermeister 

Einwohnermeldeamt 
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Bekanntmachung 

Die aus dem Listenwahlvorschlag der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE - für die 
Bezirksvertretung Ronsdorf gewählte Bewerberin, 

Claudia Schmidt, 

hat auf ihr Mandat verzichtet. Der Verzicht soll mit Ablauf des 30.04.2025 wirksam werden. 

Als Nachfolgerin wird die unter der lfd. Nr. 5 des Listenwahlvorschlages der Partei BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN - GRÜNE - benannte Bewerberin 

Kraus, Annette 
geb. 1959 in Wuppertal, 

Freiberufliche EDV-Trainerin, 
42369 Wuppertal, 

E-Mail: annette.krause@gruene-wtal.de
festgestellt. 

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats beim Wahlleiter für das Stadtgebiet 
Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, Einspruch eingelegt werden. Der Ein-
spruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 

Wuppertal, den 15.05.2025 

Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
gez.  
Prof. Dr. Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklrungen über in Verlust geratene
Sparkassenbücher

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

Nm.

3011259680, 3012126565, 3011756354, 4232677494,4245202710, 3012287052

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

3426849356, 3012011635, 3011936436, 4010913756, 4011108828

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal -Elberfeld.

Wuppertal, den 15.05.2025 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
Der Vorstand
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Platzhalter 

 

 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden alle Seiten, die personenbezogene Daten enthalten, 
entfernt 
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